


















 
Begründung 

zur 1 .Änderung des Bebauungsplanes „Hoffmann“ im Ortsteil Holtwick   
im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der an der Handwerkerstraße im Ortsteil Holtwick ansässige Betrieb Hoffmann Ladenbau 
beabsichtigt, die Hallenflächen im südwestlichen Bereich durch einen Anbau zu erweitern. 
 
Der Betrieb wird planungsrechtlich durch den Bebauungsplan „Hoffmann“ im Ortsteil 
Holtwick abgedeckt. 
 
Um das Bauvorhaben realisieren zu können, ist eine 1. Änderung des Bebauungsplanes 
„Hoffmann“ im Ortsteil Holtwick notwendig. 
 
Der Änderungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Hoffmann“ im Ortsteil 
Holtwick wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Nordosten: durch die „Handwerkerstraße“ 
Im Südosten:  durch die Straße „Schlee“ 
Im Südwesten: durch die südwestliche Grenze der Grundstücke Gemarkung Holtwick,  
                           Flur 4, Flurstücke 194 und 195. 
Im Nordwesten:  durch die nordwestliche Grenze des Flurstückes Nr. 195. 
 
Der Bebauungsplan sieht an der südwestlichen Grenze der vorgenannten Flurstücke eine 
5 m breite Fläche zur Anpflanzung von bodenständigen Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen vor. Die Baugrenze ist derzeit im Abstand von 5 m zur südwestlichen 
Grundstücksgrenze festgesetzt.  
 
Zur Realisierung der Betriebserweiterung soll der 5 m breite Anpflanzungsstreifen von der 
südöstlichen Baugrenze beginnend auf einer Länge von 110 m entfallen. Zudem wird auf 
dieser Länge die Baugrenze in einem Anstand von 3 m zur südwestlichen Grundstücks-
grenze neu festgesetzt.  
 
Die in diesem Bereich ausgewiesene Fläche zur Anpflanzung von bodenständigen Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen wird in Industriegebiet (GI) umgewandelt.  
 
Der wegfallende als Abgrenzung zur Landschaft dienende Grünstreifen von 5 m wird im 
Zuge einer geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets in südwestlicher Richtung wieder 
hergestellt. 
 
Diese Änderung des Bebauungsplanes ist nicht im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 
BauGB möglich.  
 
Da die Größe der zulässigen Grundfläche weniger als 20.000 qm beträgt, wird das be-
schleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) mit 
einer öffentlichen Auslegung der Planunterlagen nach § 3a Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
Darüber hinaus finden die Vorschriften des § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB Anwendung.  
 
Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird nicht die Zulässigkeit von Vorhaben be-
gründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Weiterhin bestehen keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutz-
güter. 

 
Die Erschließung der Grundstücke, die Ver- und Entsorgung sowie der Immissionsschutz 
werden durch diese Änderung nicht berührt. 

 
 



 
 
 
Eine ausreichende Löschwasserversorgung ist für das Plangebiet durch zwei auf dem 
Betriebsgelände der Tischlerei vorhandene Bohrbrunnen mit einer Entnahmemöglichkeit 
von jeweils bis zu 1.600 l/min und durch eine an der Handwerkerstraße/Waldweg gelege-
ne Zisterne mit einem Volumen von 400 m³ sichergestellt. 
Die erste Löschwasserversorgung wird durch die in den Feuerwehrfahrzeugen der Frei-
willigen Feuerwehr Rosendahl vorhandene Löschwassermenge von 3.600 Liter des 
Löschzuges Holtwick, 3.600 Liter des Löschzuges Osterwick und 2.500 Liter des Lösch-
zuges Darfeld abgesichert. Sollten die Wassermengen nicht ausreichen, kann das öffent-
liche Trinkwassernetz zur Löschwasserentnahme genutzt werden. In unmittelbarer Nähe 
des Betriebsgeländes befindet sich der Hydrant HR 75. 
 
Auf den Grundstücken und deren unmittelbarer Umgebung gibt es keine Denkmale bzw. 
Bodendenkmale. Treten bei Bodenarbeiten kulturhistorisch wichtige Funde zu Tage, sind 
die Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes zu beachten. 
 
Das Vorhandensein von Kampfmitteln ist nicht bekannt. Weist bei der Durchführung von 
Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbungen hin oder werden ver-
dächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Kampf-
mittelbeseitigungsdienst durch das Ordnungsamt der Gemeinde Rosendahl zu verständi-
gen. 
 
Das Vorhandensein von Altlasten in diesem Bereich nicht bekannt. 
 
Der Artenschutz ist durch die Änderung nicht tangiert, da das Plangebiet zu großen Tei-
len bebaut bzw. gepflastert ist. Älterer Baumbestand und andere Nistmöglichkeiten für 
Vögel sind ebenso wenig vorhanden wie Wasserflächen. 
  
Die nachfolgende Eingriffs- und Ausgleichsbilanz ist Bestandteil der Begründung.  
 
Das durch die Umwandlung der Fläche zur Anpflanzungsfläche in Industriegebiet entste-
hende Biotopwertpunktedefizit löst der Betrieb durch den Kauf von Ökopunkten bei den 
Wirtschaftsbetrieben des Kreises Coesfeld (WBC) ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Eingriffs- und Ausgleichsbilanz 
 
 
Die Bewertung des Eingriffs- und Ausgleiches erfolgt in Anlehnung an die Arbeitshilfe Ein-
griffsbewertung (Bewertung von Eingriffen in Natur- und Landschaft – vereinfachtes Be-
wertungsverfahren NRW). In diesem Verfahren werden der Ausgangszustand der Fläche 
vor der Änderung (Bewertung 1) und der Zustand der Fläche gemäß den Festsetzungen 
der Änderung (Bewertung 2) ermittelt. Die hieraus resultierende Biotopwertdifferenz (Be-
wertung 3) zeigt auf, ob ein Ausgleich des Eingriffs durch die Änderung im Plangebiet 
möglich oder anderweitig auszugleichen ist. 
 
1. Ausgangszustand (Bewertung 1) 
 
Für die Änderung der Festsetzung der einzelnen Teilflächen von „Flächen für die An-
pflanzung von bodenständigen Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ in 
„Industriegebiet“ ist ein ökologischer Ausgleich erforderlich.  
 
Im Bereich der Anpflanzungsfläche sollen bodenständige Bäumen, Sträucher und sonsti-
gen Bepflanzungen angepflanzt werden. Dieses entspricht einer Gehölzhecke. Dieser 
Biotoptyp wird im Planungszustand mit dem Grundwert 7 multipliziert, um die Biotopwert-
punkte zu ermitteln. 
 
Für den Wegfall des Anpflanzungsstreifens ergibt sich daher folgende Berechnung: 
  
Anpflanzungsstreifen: 110 x 5m = 550 m² x 7* =  3.850 Biotopwertpunkte 
 
*x 7 (Grundwert Ausgangszustand)  
 
Somit ergeben sich für 110 m des Anpflanzungsstreifens  3.850  Biotopwertpunkte 
 
2. Änderung (Bewertung 2) 
 
Die Erweiterungsfläche des Industriegebiets wird als Biotoptyp 1.0 (versiegelte Fläche) 
bewertet. Dieser Biotoptyp wird im Planungszustand mit dem Grundwert 0 multipliziert, 
um die Biotopwertpunkte zu ermitteln. Somit ergeben sich für die Erweiterungsfläche des 
Industriegebietes 0 Biotopwertpunkte. 
 
3. Biotopwertdifferenz (Bewertung 3) 
 
Für die von der Umwandlung betroffenen Anpflanzungsflächen ergibt sich folgendes Bio-
topwertdefizit: (Bestand (Bewertung 1) ./.  Änderung (Bewertung 2)   
 
Bestand 3.850 Biotopwertpunkte ./. Änderung 0 Biotopwertpunkte = 3.850 Biotopwert- 

                 punktedefizit 
 
Durch die Änderung der Planung entsteht ein Biotopwertdefizit von 3.850 Biotopwertpunk-
ten, die bis zum Satzungsbeschluss durch den Ankauf von Ökopunkten bei den Wirt-
schaftsbetrieben des Kreises Coesfeld (WBC) durch den Betrieb ausgeglichen werden. 


